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Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-155/22 | Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld 

Ein Kraftverkehrsunternehmen kann sich seiner Verantwortlichkeit für die 

Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer nicht dadurch entledigen, 

dass es diese auf Dritte überträgt 

Das Unionsrecht steht einer nationalen Regelung entgegen, die eine solche Übertragung der Verantwortlichkeit 

zulässt und dadurch die Infragestellung der Zuverlässigkeit des Unternehmens sowie die Verhängung von 

Sanktionen gegen das Unternehmen verhindert 

Das Unionsrecht sieht vor, dass Verkehrsunternehmen die Anforderung der Zuverlässigkeit erfüllen müssen. 

Insbesondere darf weder gegen das Unternehmen noch gegen seinen Verkehrsleiter oder eine andere vom 

jeweiligen Mitgliedstaat bestimmte „maßgebliche Person“ ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder 

eine Sanktion wegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen das Unionsrecht in den Bereichen der Lenk- und 

Ruhezeiten der Fahrer, der Arbeitszeit sowie des Einbaus und der Nutzung der Kontrollgeräte verhängt worden sein. 

Solche Urteile oder Sanktionen können zur Aberkennung der Zuverlässigkeit des Unternehmens und dem Entzug 

der Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers führen. 

Ein österreichisches Kraftverkehrsunternehmen hat im Einklang mit der nationalen Rechtslage eine „verantwortliche 

Beauftragte“ bestellt, der die Verantwortung für die Einhaltung der Arbeitszeit in diesem Unternehmen oblag. Diese 

Person war weder Verkehrsleiterin noch zur Vertretung des Unternehmens nach außen berechtigt. Zudem hatte sie 

keinen maßgebenden Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte des Unternehmens. Ihre Beschwerde vor einem 

österreichischen Gericht richtet sich gegen mehrere Geldstrafen, die die Verwaltung aufgrund von Verstößen gegen 

die Vorschriften über die täglichen Fahrzeiten und die Benutzung des Fahrtenschreibers gegen sie verhängt hat. 

Diesem Gericht zufolge wird mit der Bestellung zur verantwortlichen Beauftragten die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit für die in Rede stehenden Verstöße auf diese Person übertragen. Außerdem dürfe nach 

österreichischem Recht das Verhalten der auf diese Weise bestellten Person bei der Beurteilung, ob das betreffende 

Unternehmen die vom Unionsrecht vorgesehene Anforderung der Zuverlässigkeit erfüllt, nicht berücksichtigt 

werden. Das österreichische Gericht hegt Zweifel, ob vor diesem Hintergrund eine solche Bestellung mit dem 

Unionsrecht vereinbar ist. 

In seinem heutigen Urteil erklärt der Gerichtshof zunächst, dass eine beauftragte Person wie die im 

Ausgangsverfahren als vom jeweiligen Mitgliedstaat bestimmte „maßgebliche Person“ anzusehen ist, so 

dass ihr Verhalten bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit des betreffenden Unternehmens zu 

berücksichtigen ist. 

Er stellt sodann fest, dass eine nationale Vorschrift wie die in Rede stehende unter Verstoß gegen das 

Unionsrecht die Infragestellung der Zuverlässigkeit von Kraftverkehrsunternehmen und die Verhängung 

von Sanktionen gegen diese Unternehmen verhindert, obwohl die Personen, die in Bezug auf diese 
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Bleiben Sie in Verbindung! 

Unternehmen als „maßgebliche Personen“ anzusehen sind, schwerwiegende Verstöße gegen das 

Unionsrecht begangen haben. 

Die gegen diese Personen verhängten Urteile wegen einer schwerwiegenden Straftat und die verhängten 

Sanktionen führen nämlich niemals zu einem Verfahren zur Prüfung der Zuverlässigkeit des betreffenden 

Unternehmens oder einer Berücksichtigung im Rahmen der Kontrollen, die die zuständigen Behörden zur 

Überprüfung durchführen, ob die Unternehmen, denen die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers 

erteilt wurde, die Anforderungen des Unionsrechts dauerhaft erfüllen. 

Somit führt die Begehung solcher Verstöße unabhängig von ihrer Zahl und Schwere niemals zur Aberkennung der 

Zuverlässigkeit und folglich auch nicht zum Entzug oder zur Aussetzung der Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers. 

Der Gerichtshof gelangt zu dem Ergebnis, dass das Unionsrecht dem entgegensteht, dass ein Unternehmen 

eine Person zum für die Einhaltung der Vorschriften des Unionsrechts über die Lenk- und Ruhezeiten der 

Fahrer Verantwortlichen bestellen und damit diesem Verantwortlichen die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit für Verstöße gegen diese Vorschriften übertragen kann, wenn das nationale Recht es 

nicht erlaubt, die diesem Beauftragten zur Last gelegten Verstöße bei der Beurteilung, ob das Unternehmen 

die Anforderung der Zuverlässigkeit erfüllt, zu berücksichtigen. 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei 

ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der 

Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit. 

Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu 

entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem 

ähnlichen Problem befasst werden. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Marguerite Saché ✆  (+352) 4303 3549 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über „Europe by Satellite“ ✆  (+32) 2 2964106. 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-155/22
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

